Einstellungsvoraussetzungen für Pflegefachkräfte 
Berufsausbildung in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege oder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege.
Für die Begutachtungs- und Beratungsaufgaben nach § 18 SGB XI sind darüber hinaus mehrjährige Erfahrungen in der ambulanten oder stationären Pflege, sicheres Auftreten und hohe Kommunikationskompetenz, sicherer Umgang mit EDV-gestützten Informations- und Kommunikationsmedien und die Bereitschaft zum Einsatz des eigenen Pkw erforderlich.

Des Weiteren benötigen Sie Kenntnisse über die Richtlinien zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit, welche aber in MDK-internen Schulungen vertieft und erweitert werden. Wünschenswert wäre auch eine berufsbezogene Weiterbildung wie z. B. Pflegedienstleistung etc.

Für die Qualitätssicherung nach § 114 SGB XI ist neben den schon erwähnten Voraussetzungen eine berufsbezogene Weiterbildung oder ein berufsbezogenes Studium erforderlich z. B. Lehrer für Pflegeberufe, Qualitätsmanagement oder Studium der Pflegewissenschaft, Pflegemanagement etc. Auch Kenntnisse im Bereich des Pflege-Qualitätsmanagements sind wünschenswert.

Für den MDK Niedersachsen gilt der Tarifvertrag für die Beschäftigten der Medizinischen Dienste (MDK-T). Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 38,5 Stunden; verteilt auf die Wochentage Montag bis Freitag. 

Sollten Sie Interesse an einer Tätigkeit als Pflegefachkraft haben, können Sie uns gerne Ihre Bewerbungsunterlagen zur Ansicht zusenden. Bei entsprechender Eignung besteht die Möglichkeit, Ihre Unterlagen in einen Bewerberpool aufzunehmen, um Sie bei einer künftigen Stellenvakanz berücksichtigen zu können.

